Die Schäuble-Show, ein medialer Dauerbrenner
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„Big Schäuble“, der Aufrüster des OTTO-Katalogs seines Vorgängers, möchte offensichtlich als BIN SCHÄUBLE in die BRD-Geschichte eingehen. Unter dem Vorwand der Terrorbekämpfung soll der Staatsterror gegen alle generalverdächtigten BRD-Bürger nun unauffällig und unaufwendig durch die Weltnetzleitungen bis in die lt. Grundgesetz Art. 13 (1) „unverletzlichen Wohnungen“
, und dort in die intime Datenverwaltungsanlage Heimcomputer ausgedehnt werden. Während sich in den BRD-Medien die übliche Hin-und-Her-Debatte abspult, bei der die Gegenargumente immer mehr – bis hin zur Unkenntlichkeit des „Gegen“ – verwässert werden, wird diese Form der widerlichen Schnüffelei in unserem Big Vorbild USA schon länger „mit Erfolg“ angewandt. 

Und das geht so: Eine vom FBI als harmlose „MySpace“-Nachricht getarnte Mail
 öffnet das Einfallstor für eine Spionagesoftware mit Namen „CIPAV“, das heißt „Computer and Internet Protocol Address Verifier“, zu Deutsch: Computer- und Internet-Protokoll-Verifizierer. Dieses Programm zeichnet auf dem Rechner des „Verdächtigen“, besser: des Verdächtigten, die Internet-Verbindungen und angesteuerten Weltnetzseiten-Adressen samt Datum und Uhrzeit auf. Der sogenannte Trojaner erfaßt auch weitere Daten über den Rechner selbst, die Programme, Paßwörter usw. und sendet diese an das FBI. 

Während es bei uns noch heuchlerisch heißt, Online-Durchsuchungen seien derzeit aus „technischer Sicht“ noch nicht „entscheidungsreif“, und die Sicherheitsbehörden brauchten noch ein halbes Jahr für die Entwicklung, vermeldete die WELT am 29.07.2007: „Der Verfassungsschutzpräsident wird das interessiert zur Kenntnis nehmen: Die nötige Software ist in seiner Behörde längst vorhanden.“
Soviel zum Showteil von „Schäubles Schnüffelattacke“! Und bis zur „Anpassung“ der BRD-Gesetze an die rauhe Wirklichkeit lassen wir halt die Online-Spionage durch unsere US-Befreier erledigen. 

� Zu diesem Absatz 1 gibt es danach die Absätze 2-7, in denen dieses „Grundrecht“ wieder aufgehoben wird! Diese Aufhebungsmöglichkeiten gibt es für alle „Grundrechte“, natürlich nur legal, per Gesetz!


� Zum Thema „getarnte Behörden-Mail“ schreibt das Innenministerium in einer dem Kölner Stadt-Anzeiger vorliegenden vertraulichen Mitteilung: „Das Versenden von E-Mails unter dem Namen einer anderen Behörde wäre mit großen Risiken verbunden und könnte nur in begründeten Ausnahmefällen in Absprache mit der betroffenen Behörde zum Einsatz kommen.“ Sehr bemerkenswert, wenn man doch allenthalben liest, daß die Schnüffelaktion doch ohnehin immer nur in begründeten Ausnahmefällen, nämlich bei Terrorverdacht, so 8-10 mal im Jahr, zum Einsatz kommen soll!





